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Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung und Führung eines Registers über 
Unternehmensbasisdaten und zur Einführung einer bundeseinheitlichen 
Wirtschaftsnummer für Unternehmen und zur Änderung weiterer Gesetze 
(Unternehmensbasisdatenregistergesetz – UBRegG) 

Beteiligung nach § 47 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der 
Bundesministerien 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Bork, 

vielen Dank für die Übermittlung des Gesetzentwurfs für das geplante Unterneh-
mensbasisdatenregistergesetz (UBRegG). Die Arbeitsgemeinschaft für wirtschaft-
liche Verwaltung e.V. möchte aufgrund der Kürze der Zeit keine eigene Stellung-
nahme zum Gesetzentwurf abgeben. Gleichwohl ist uns eine kurze Rückmeldung 
wichtig: 
 
In der Facharbeit der AWV werden die Einführung einer bundeseinheitlichen 
Wirtschaftsnummer und die Einführung eines Registers für Unternehmensbasis-
daten ausdrücklich begrüßt. 
 
Bei der Wirtschaftsnummer ist es von hoher Bedeutung, dass sich mit ihr alle 
Formen von Unternehmen erfassen lassen. Essentiell ist ebenfalls, sie den Unter-
nehmen rechtzeitig im Vorfeld zur Verfügung zu stellen. 
 
Um weitgehende Bürokratieeinsparungen, insbesondere an der Schnittstelle zwi-
schen Wirtschaft und Verwaltung, zu ermöglichen, halten wir es allerdings auch für 
wichtig, dass die neue Wirtschaftsnummer und die Basisdaten nicht nur den 
Verwaltungen eine Entlastung bieten, sondern mit ihrer Hilfe auch die Bürokratie-
belastung von Unternehmen reduziert werden kann. Dazu ist unserer Meinung 
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nach gegebenenfalls auch eine direkte Zugriffsmöglichkeit auf Daten aus dem 
Unternehmensregister zu berücksichtigen.  
 
Mit Einbezug dieser Aspekte kann das neue Gesetz entscheidend dazu beitragen, 
einen zukunftsorientierten Datenaustausch zu ermöglichen, von dem Verwaltung 
und Unternehmen gleichermaßen profitieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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